
777 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen desN ationalrates (V. G. P. ). 

Bericht 
des Ausschusses fur Verwaltungsreform \ 

über die Regierungsvorlage' (757 der Bei
lagen): Einspruch des Bundesrates gegen' den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
17 . November 1948, betreffend ein Bundes
gesetz, womit die Haftung des Bundes, der 
Länder, der Bezirke, der Gemeinden und der 
sonstigen Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts für den in Vollziehung 
der Gesetze zugefügten Schaden geregelt wird 

(Amtshaftungsgesetz). 

D'as Bundeskanzleramt hat am 30. No
vember 1948 uüter Z. 82.294-2 b/48, dem 
Präsidium des Nationalrates mitgeteilt, 
daß der Bundesrat in seiner Sitzung vom 
26. November ,1918 gegen den Gesetzes
beschluß, des Nationalrates vom' 17. No
vember UH8,betrflffend das Amtshaftungs
'gesetz, Einspruch erhoben hat. Die Zu
schrift des Bund(~skanzleramtes samt der 
vom Bundesra~ beschlossenen Begründung 
des Einspruches liegt .unter 757 der Bei-
lagen gedruckt vor. ' 

Das Präsidium des Nationalrates hat 
auch diesen Einspruch des Bundesrates -
ebenso wie den in Nr. 756 der Beilagen ent
haltenen - dem Ausschuß für Verwaltungs
reform zugewiesen, der sich in seiner 
Sitzung ,(im 15. Dezember 1948 ,mit der 
Slell ungna h me des Bundesrates eingehend 
beschäftigt und einstimmig den Beschluß 
gefaßt hat, dem Einspruch nicht beitreten 
zu können. 

Soweit der Einspruch des Bundesrates 
dicGründe wiederholt, die er in seinem 
Einspruch vom 4. März 1948 gegen den 
Gesetzesheschluß des Nationalrates vom 
14. Jänner 1948 (515 der Beilagen) geltend 
gemacht hat, kann auf die einläßlichen Aus
führungen des Verwaltungsreformaus
schusses in seinem Berieht vom 30. April 
1948, (595 der Beilagen) Bezug genommen 
werden. 

Den weiteren Einspruchsgründen des 
Bundesrates, wie s'ie in seinem· Beschluß 
vorn 26. November 1948 (757 der Beilagen) 
dargestellt sind, ist folgendes entgegen
zuhalten: 

1. Der Bundesrat befürchtet, daß im 
Falle einer Verzögerung der Genehmi
gung des Bundesverfassungsgesetzes, wo
mit die Vorschriften des Bundes-Ver
fassungs gesetzes über die Schadens
haftung der Gebietskörperschaften ah
geändert werden, durch den Alliierten Rat 
das Amtshaftungsgesetz zu einem Zeit
punkt in Wirksamkeit treten könnte, in 
dem das zugrunde liegende Verfassungs
gesetz nicht oder noch nicht in Kraft steht. 
Die Sachlage ist hier keine andere als in 
allen sünstigen Fällen, in denen. ein Bundes:
gesetz vom Nationalrat beschlossen wird, 
das ein gleichzeitig beschlossenes Verfas
sungsgesetz voraussetzt. Da ein solches 
einfaches Bundesgesetz in diesem Falle 
entsprechend dem Prinzip der Rechtsstaat
Iichkeit nur unter der Voraussetzung be
schlossen sein kann, daß das, zugrunde lie
gende 'Verfassungsgesetz durch Kund
machungim Bundesgesetzblatt, Rechtswirk
samkeit erlangt, kann in solchen Fällen bei 
Nichtzustandekommen des Verfassungs
gesetzes der einfache Gesetzesbeschluß 
rechtliche \Virkungen nicht äußern. 

2. Der ursprüngliche Beschluß des Natio
nalratesüber das i\.mtshaftungsgesetz vom 
14. Jänner 1948 (515 der Beilagen) hatte 
in § 15 vorgesehen, daß dieses GeseLz sechs 
Monate nach Inkrafttreten des Bundesver
fassungsgesetzes, womit die Vorschriften 
des Bundes-Verfassungsgesetzes üher die 
Schadenshaftung der Gebietskörperschaften 
abgeändert werden, jedoch nicht vor dem 
1/. Jänner 1949 in \Virksamkeit treten soll. 
Wäre das parlamentarische Verfahren über 
den gegenständlichen Entwurf rascher zum 
Abschluß gebracht worden" wäre dieser 
Entwurf sicher noch VOT dem 1. Jänner 
1949 in Kraft getreten. Die durch den Ent
wurf betroffenen Gebietskörperschaften und 
deren Organe haben jedenfalls im Zusam
menhang mit der wiederholten parlamen
tarischen Beratung des Entwurfes Gelegen
heit gehabt, sich mit der bevorstehenden 
Regelung vertraut zu machen und Vorkeh
rungen zu treffen, die die Geltendmachung 
von Ersatzansprüchen auf Grund dieses 
<leseizps nicht erfordern. ' 
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3. Der Bundesrat erblickt einen -Wider
spruch zwischen der Bestimmung des Ar
tikel II des Bundesverfassungsgesetzes , 
womit die Vorschriften des Bundes-Verffis
sungsgesetzes über die Schadenshaftung 
der Gebietskörperschaften abgeändert wer
den, und dem § 16 des Gesetzesbeschlusses 
vom 17. November 1948. Ein solcher \Vider
spruch liegt nicht vor. Das wiederholt ge
nannte Bundesverfassungsgesetz hatte in 
der Fassung des Gesetzesbeschlusses vom 
14. Jänner 1948 (514 der Beilagen) eine 
ausdrückliche Bestimmung über das Verbot 
der Rückwirkung nicht enthalten; es konnte 
umsomehr darauf verzichten, weil Gesetze 
grundsätzlich nicht zurückwirken, es sei 
denn, daß sie sich selbst rückwirkende 
Kraftbeilflgen. Der gegenständliche Ge
setzesbeschluß in der Fassung vom H. Jän
ner 1948 .hatte somit keine rückwirkende 
Kraft. Nichtsdestoweniger hatte § 17 des 
Amtshaftungsgesetzes in der Fassung des 
Gesetzesbeschlusses vom 14. Jänner 19 ~8 
(515. der Beilagen) verfügt, daß auf Rechts
verletzungen nach den Bestimmungen des 
Gesetzes vom 12. Juli 1872, R. G. BI. Nr. 112, 
die vor. dem Wirksamkeitsbeginn des Amts
haftungsgesetzes begangen wurden, wegen 
deren aber ein Verfahren noch nicht an
hängig ist, die Bestimmungen des Amts
haftungsgesetzes Anwendung finden soll
ten. In dieser Bestimmung lag kein Ver
stoß gegen eine Verfassungsvorschrift, da 
siCh im § 16, Abs. (1), dieses Gesetzes und 
aus der Bezugnahme auf das Gesetz vom 
12. Juli 1872 klar ergibt, daß nur iri ver
fahrensrechtlicher Hinsicht das neue Hecht 
anzuwenden ist. \Venn nun der Gesetzes
beschluß vom 17. November 1948 (714 der 
Beilagen) ausdrücklich verfügt, daß er mit 

LUdwig, 
BeridHerstatlJer. 

1. .Jännel' 1949 in Kraft' tritt und auf 
Rechtsverletzungen, die· vor diesem Zeit
punkt begangen worden sind, keine Anwen
dung fmdet, verstüßL die Bestimmung des 
§ 16 des Amtshaftungsgesetzes (715 der 
Beilagen) ebensowenig gegen ein Verfas
sungsgesetz wie dies schOll bisher der Fall 
war. Denn der Ausschluß der Rüekwirkullg 
auf die Zeit vor dem 1. Jänner 1949 ist 
Ilach dem Gesagten eine rechtstechllische 
Selbs tvers tändlichkei L 

4. Endlich vermag der Verwaltungs
reformausschuß dem Bundesrat darin niellL 
zu folgen, daß ein Amtshaftungsgesetz nicht 
am Beginn einer Verwaltungsreform, son
dern als deren Abschluß in Wirksamkr'it 
gesetz werden soll. Der Ausschuß ist viel
mehr der Auffassung, daß gerade ein sol
ches Gesetz im gegenwärtigen Zeitpunkt 
einen wesentlichen Ansporn für eine wirk
same Verwaltungsreform bedeuten kann. 

Der Ausschuß für Verwaltungsreform 
beantragt daher, der Nationalrat wolle be
schließen: 

"Der ursprüngliche Beschluß des Na
tionalrates vom 17. November 1948, mit dem 
dem Entwurf eines Bundesgesetzes, \vomit 
die Haftung des Bundes, der Länder, der 
Bezirke, der Gemeinden und der sun stigen 
KörpersclJ aften und Anstalten des öffent
lichen Rechts für den in Vollziehung der 
Gesetze zugefügten Schaden geregelt wird 
(Amtshaftungsgesetz) (715 der Beilagen) 
die verfassungsmäßige Zustimmung el'teilt 
wurde, wird gemäß Artikel 42, Abs. (4.). 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 
Fassung VOl: 1929 wiederholt." 

Wien, am 17. Dezember 1948. 

Eibegger, 
ObI11annstell veNreter. 
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